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Dritte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung der Universität Hohenheim für die 
wirtschaftswissenschaftlichen Master-Studiengänge 
 
 
Vom 16. Mai 2014 

 
Auf Grund von § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 9, § 60 Abs. 2 des 
Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. April 2014 (GBl. S. 99 ff.), hat der Senat der 
Universität Hohenheim am 7. Mai 2014 die nachstehende Änderungssatzung beschlossen. 
 
 
Der Rektor hat gemäß § 34 Abs. 1 S. 3 LHG am 16. Mai 2014 seine Zustimmung zu der 
Änderungssatzung erteilt. 
 
 
 
Artikel 1 
Die Prüfungsordnung der Universität Hohenheim für die wirtschaftswissenschaftlichen Master-
Studiengänge vom 21. Mai 2013 (veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Universität 
Hohenheim Nr. 901 vom 21. Mai 2013), zuletzt geändert am 25. Februar 2014 (veröffentlicht in den 
Amtlichen Mitteilungen der Universität Hohenheim Nr. 958 vom 25. Februar 2014), wird wie folgt 
geändert: 
 
 

1. In § 24 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „in der Regel innerhalb von 7 Tagen“ gestrichen.  
 

2. § 27 a wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird nach den Wörtern „im Umfang von“ das Wort „mindestens“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 3 wird nach dem Wort „Leistungen“ das Wort „mindestens“ eingefügt. 

 
b) Absatz 4 Satz  2 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die im Ausland erbrachten Leistungen werden im Zeugnis in der Originalbezeichnung 
aufgenommen.“ 

Artikel 2 
(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 
        Mitteilungen der Universität Hohenheim in Kraft. 
(2) Sie gilt für alle eingeschriebenen Studierenden.  

 
 
 
Stuttgart, den 16. Mai 2014 
 
 
gez. 
 
 
Professor Dr. Stephan Dabbert 
 
-Rektor- 
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